
TG Kunststoffverarbeitung GmbH     

       

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; auf gegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen 

abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 

ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 

entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 

Lieferungen an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

 

1. Angebote und Verkäufe 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern Sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet 

sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. 

 

2. Preise 

2.1. 

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk“. 

2.2. 

Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.  

2.3. 

Jegliche Transportkosten ab unserem Werk gehen zu Lasten des Bestellers.  

Sofern der Transport von uns durchgeführt werden soll und nicht anders vereinbart, wählen wir den Transportweg 

und die Transportmittel ohne weitere Verantwortung für den billigsten oder schnellsten Weg. 

 

3. Lieferfrist, Haftungsregelungen wegen Verzuges, Unmöglichkeit 

3.1. 

Die von uns in Aussicht gestellten Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur 

annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist.  

Sofern eine Versendung durch uns vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den 

Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.  

Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder dem 

Besteller die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.  

3.2. 

Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 

Verpflichtung des Bestellers voraus.  

Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.  

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungsverpflichtungen, so sind 

wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 

verlangen.  
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3.3. 

Wir haften nicht für eine Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferungsverzögerungen, soweit diese durch 

höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. 

Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerung, 

Streiks, Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung 

von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige 

oder nicht rechtzeitige Lieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben.  

Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die 

Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  

Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich 

die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist.  

3.4. 

Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu 

vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen beruht; ein Verschulden unserer 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden 

grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 

typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

3.5. 

Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretendee Lieferverzug auf 

der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die 

Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 

4. Gefahrenübergang 

4.1. 

Erfüllungsort ist Erndtebrück. Versenden wir auf Verlangen des Bestellers den Liefergegenstand an einen 

anderen als den Erfüllungsort, so geht die Gefahr, soweit der Besteller Unternehmer ist, auf diesen über, sobald 

wir den Liefergegenstand dem Versandbeauftragten übergeben haben, spätestens jedoch mit Verlassen des 

Werkes. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung. 

4.2. 

Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr vom 

Tage der dem Besteller mitgeteilten Versandbereitschaft über. 

 

5. Schutzrechte Dritter 

Der Besteller sichert bereits jetzt zu, dass keine Schutzrechte Dritter bestehen oder verletzt werden, sofern die 

Herstellung und Lieferung von Teilen nach seinen Angaben durch uns vorgenommen wurde. Von etwaigen 

Ansprüchen Dritter aus der Verletzung von Schutzrechten stellt uns der Besteller bereits jetzt frei. 

 

6. Annahmeverzug  

6.1. 

Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 

Verpflichtung des Bestellers voraus. 

6.2. 

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 

berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 

verlangen. 

Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. 
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7. Mängelrüge, Mängelansprüche, Haftungsregelung 

7.1. 

Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

7.2. 

Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer 

Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung 

oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 

dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 

7.3. 

Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu 

verlangen. 

7.4. 

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, 

die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist 

die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

7.5. 

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 

verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden begrenzt. 

7.6. 

Soweit dem Besteller im Übrigen wegen einer fahrlässigen Pflichtverletzung ein Anspruch auf Ersatz des 

Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schadens begrenzt. 

7.7. 

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies 

gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

7.8. 

Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 

7.9. 

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 24 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Dies gilt nicht, 

soweit die Kaufsache üblicherweise für ein Bauwerk verwendet wird und den Mangel verursacht hat. 

7.10. 

Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf 

Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache. 

 

 

8. Haftung (Ausschluss und Begrenzung) 

8.1. 

Wir haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unsererseits oder eines unserer Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haften wir nur nach dem 

Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen einer 

schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
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8.2. 

Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des Bestellers, z. B. Schäden an anderen 

Sachen, ist jedoch ganz ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder 

wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit gehaftet wird. 

8.3. 

Die Regelungen der vorstehenden Nr. 1 und Nr. 2 erstrecken sich auf Schadensersatz neben der Leistung und 

Schadensersatz statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der 

Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen oder aus 

unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

8.4. 

Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach Ziffer 3.4, die Haftung für Unmöglichkeit nach 3.3. 

 

9. Recht des Lieferers auf Rücktritt 

Voraussetzung für die Lieferungspflicht ist die unbedingte Kreditwürdigkeit des Bestellers. Wenn wir nach 

Vertragsabschluss Auskünfte erhalten, welche die Gewährleistung eines Kredits in der sich aus dem Auftrag 

ergebenden Höhe nicht als völlig unbedenklich erscheinen lassen, oder wenn Tatsachen sich ergeben, welche 

einen Zweifel in der Hinsicht zulassen, so insbesondere eine erhebliche Verschlechterung der 

Vermögensverhältnisse, Zahlungseinstellung, Geschäftsaufsicht, Insolvenz, Geschäftsauflösung, Übergang usw., 

oder wenn der Besteller Vorräte, Außenstände oder gekaufte Waren verpfändet oder als Sicherheit für andere 

Gläubiger bestellt oder fällige Rechnungen trotz Mahnung nicht zahlt, so sind wir berechtigt, Vorauszahlungen 

oder Sicherheit zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz zu verlangen wegen 

Nichterfüllung oder soweit andere Zahlung als Barzahlung vereinbart ist, Barzahlung zu verlangen. 

 

10. Eigentumsvorbehalt 

10.1. 

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. 

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die 

Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir 

sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 

Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 

10.2. 

Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 

eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern 

Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig 

durchführen. 

10.3. 

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 

damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 

und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns 

entstandenen Ausfall. 

10.4. 

Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch 

bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die 

ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 

die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt 

der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
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hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 

insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 

Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die 

abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 

dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

10.5. 

Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die 

Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 

der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MWSt) zu den 

anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache 

gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

10.6. 

Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir 

das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich 

MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in 

der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller 

uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 

Miteigentum für uns. 

10.7. 

Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die 

Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

10.8. 

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als 

der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die 

Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns." 

 

11. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte 

11.1. 

Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung oder auf der Rechnung angegebenen Zahlungsbedingungen. 

11.2. 

Der Besteller kann ein Zurückbehaltungsrecht aufgrund einer Forderung, die auf einem anderen 

Vertragsverhältnis mit uns beruht, nicht geltend machen. Soweit der Besteller Unternehmer ist, kann dieser ein 

Zurückbehaltungsrecht nur geltend machen, soweit es sich auf rechtskräftig festgestellte oder unbestrittene 

Forderungen bezieht. 

11.3. 

Der Auftraggeber kann mit Gegenforderungen aufrechnen, sofern die betreffende Gegenforderung unbestritten 

oder rechtskräftig ist. 

11.4 

Dem Besteller stehen keinerlei Ansprüche wegen verspäteter Rechnungslegung zu. Bei Zahlung in Wechseln, 

Schecks oder anderen Anweisungspapieren fallen die Kosten für Diskontierung und Einziehung dem Besteller zur 

Last. Die Hergabe von Wechseln bedarf unseres ausdrücklichen Einverständnisses. Sie werden nur vorbehaltlich 

der Diskontierungsmöglichkeit und zur zahlungshalber angenommen. 

11.5. 

Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden Jahresverzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten (bei privaten 

Verbrauchern 5 Prozentpunkte) über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. 
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12. Datenschutzerklärung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Pflege der Kundenbeziehung und für unsere Werbeansprachen 

nach den Vorgaben des BDSG. Wir stellen sicher, dass schutzwürdige Belange der Kunden nicht beeinträchtigt 

werden. 

 

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für alle aus dem Vertrag sich ergebenden Verbindlichkeiten ist Erndtebrück. Ist der Besteller 

Kaufmann, so ist der Gerichtsstand Siegen. Für das Vertragsverhältnis ist ausschließlich Deutsches Recht 

maßgebend. 


